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Zivilgesellschaft
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Abstract | Das Konzept der Zivilgesellschaft wird in Abgrenzung zu den Bereichen der Wirtschaft,
des Staates und der Privatsphdre definiert und ist mit den jeweiligen historischen und gesell-
schaftlichen Umstanden verkniipft. Den Beginn der Zivilgesellschaft, so wie sie sich heute dar-
stellt, legte in Liechtenstein insbesondere die Vereins- und Koalitionsfreiheit von 1862. Heute
verfligt Liechtenstein Uber eine aktive, lebendige und systemstabilisierende Zivilgesellschaft
mit einer vielfaltigen Vereinslandschaft und unterschiedlichsten Formen des freiwilligen Engage-
ments. Zudem entstanden vor allem ab den 1960er-Jahren neue soziale Bewegungen, welche
verschiedene normative und gesellschaftliche Themen aufgriffen und nach wie vor aufgreifen. Im
Resultat ist das Vertrauen in andere Menschen und die Institutionen insgesamt hoch, der gesell-
schaftliche Zusammenhalt wird groBmehrheitlich als gut bewertet und die Verbundenheit mit
dem Land und den Gemeinden ist stark. Inwieweit neue Formen des freiwilligen Engagements
und die zunehmend lockeren Bindungen Veranderungen der liechtensteinischen Zivilgesellschaft
provozieren, kann indes noch nicht vollstandig abgeschatzt werden.

Keywords | Liechtenstein — Zivilgesellschaft — Verein — Soziales Kapital — Nichtstaatliche Organisa-
tion

Einleitung

Eine aktive Zivilgesellschaft ist eine wichtige Basis einer freiheitlichen Demokratie. Zur Gewdhrleis-
tung des sozialen Friedens und der inneren Stabilitit ist der demokratische Staat darauf angewiesen,
dass sich die unterschiedlichen Gruppen der Gesellschaft austauschen, organisieren, vernetzen und
ihre Interessen in das politische System einbringen. Dariiber hinaus tibernimmt die organisierte
Zivilgesellschaft insbesondere in einem Kleinstaat wie Liechtenstein Aufgaben, die dieser aufgrund
seiner beschriankten Ressourcen nicht alleine erfiillen kann.

Eine einheitliche, allgemein giiltige Definition von Zivilgesellschaft gibt es zwar nicht (Zimmer 2007:
204). Im Allgemeinen versteht man unter Zivilgesellschaft aber den 6ffentlichen, durch gesellschaft-
liche Selbstorganisation gekennzeichneten Raum des Engagements von Vereinen, Organisationen
und Bewegungen, der vom Staat, der Wirtschaft und der Privatsphire, insbesondere der Familie,
abgegrenzt wird (Rucht 2009: 75; Kocka 2004: 33). Dabei sind die Entwicklungen, Formen und
Akteure der Zivilgesellschaft Wandlungen unterworfen, die von den Institutionen, Normen und Wer-
ten einer bestimmten Gesellschaft abhangen (Frantz 2009: 10). Entsprechend ist das Konzept der
Zivilgesellschaft mit den jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Umstanden verkniipft (Klein
2001: 20) und héiufig normativ besetzt.
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Im Gegensatz zu Verbanden, Interessengruppen und Parteien verfolgen die Akteure der Zivilgesell-
schaft primar immaterielle Ziele und betreiben keine unmittelbare Klientelpolitik (Frantz/Martens
2006). Damit grenzt sich der Bereich der Zivilgesellschaft von der Privatwirtschaft und vom Staat
ab, da es ihm weder um die Erwirtschaftung von wirtschaftlichem Profit noch um die Erlangung
oder Ausiibung politischer Macht geht. Die Uberginge zwischen Akteuren der Zivilgesellschaft auf
der einen und den politischen Parteien, Verbanden und Interessengruppen auf der anderen Seite
sind zuweilen aber flieflend. Dies wird dadurch verstirkt, dass Vereine im zivilgesellschaftlichen
Diskurs eine zentrale Rolle spielen. In Liechtenstein sind aber auch politische Parteien und viele
Berufsorganisationen als Vereine organisiert. Sie werden im Folgenden jedoch nicht als Teil der
Zivilgesellschaft, sondern des politischen Systems betrachtet und daher in anderen Beitrdgen dieses
Handbuchs behandelt (siehe Beitrdge ,Parteien” und ,Verbande“ in diesem Handbuch). Dariiber
hinaus wird der Bereich der Zivilgesellschaft von weiteren Bereichen abgegrenzt, wobei diese Abgren-
zungen zuweilen umstritten sind. So gibt es Vertreter:innen des Zivilgesellschaftsdiskurses, welche die
Familie ebenfalls in die Zivilgesellschaft integrieren wollen bzw. betonen, dass es auch 6ffentliche und
damit zivilgesellschaftlich relevante Aspekte innerhalb von Familien gebe (Kocka 2004: 37).

Zivilgesellschaftliches Engagement findet aber nicht nur in Vereinen statt, sondern auch im Rahmen
von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Stiftungen und des weiter gefassten Begriffes der so-
zialen Bewegungen, welche als kollektive Akteure mit einem gewissen Grad an Organisation und
Kontinuitit auflerhalb von organisierten Kanilen handeln und agieren (Kriesi 2007: 145). Zu einer
lebendigen Zivilgesellschaft gehort ferner auch das weitere freiwillige Engagement. Darunter wird
ganz allgemein jede unbezahlte Aktivitit verstanden, bei der Zeit (oder Geld) aufgewendet wird, um
einer Person auflerhalb des eigenen Haushalts, einer Gruppe von Menschen oder einer Organisation
zu nutzen (Freitag/Manatschal 2014: 115).

Die Bereiche der Zivilgesellschaft und der darin agierenden sozialen Bewegungen erhalten seit den
1990er-Jahren in der wissenschaftlichen Forschung ebenso wie im 6ffentlichen Diskurs eine immer
grofiere Bedeutung. Einerseits haben Forschungen wie diejenige von Robert Putnam (1993) darauf
hingewiesen, dass die Zivilgesellschaft und das darin angelegte Sozialkapital im Abnehmen begrif-
fen sind. Andererseits konnte im Laufe der Zeit festgestellt werden, dass sich zivilgesellschaftliches
Engagement und damit auch die Zivilgesellschaft an sich verandert haben und alte Formen des
Engagements nicht mehr den gleichen Stellenwert haben wie frither.

Historie

Die konstitutionelle Verfassung von 1862 gewdhrleistete erstmals die Vereins- und Koalitionsfreiheit in
Liechtenstein. Damit bildete sie eine wichtige Grundlage der modernen Zivilgesellschaft. Zwar hatte es
bereits zuvor ahnliche zivilgesellschaftliche Vereinigungen gegeben, beispielsweise Kirchenchdre oder
Schiitzenvereine. Doch der rechtliche Rahmen fiir ein Vereinsrecht besteht erst seit 1862 (Biedermann
2011). Auch ein zivilgesellschaftliches Engagement im Rahmen von ehrenamtlichen Tétigkeiten oder
Spenden existierte bereits vor 1862. Aus Liechtenstein ist beispielsweise die ,Spend® bekannt, welche
zundchst eine Armenunterstiitzungseinrichtung der Kirche und spéter der Gemeinden war. Dabei
stifteten Privatpersonen ,aus karitativem oder religiés-heilstechnischem Antrieb auf ihren Giitern las-
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tende Zinse“ (Frommelt 2011). Bis in die zweite Hilfte des 19. Jahrhunderts leisteten jedoch primir die
Familien und die Nachbarschaften bzw. die Gemeinden Hilfe in Notsituationen. So wies beispielsweise
die Obrigkeit die Dorfarmen an, ,téglich der Reihe nach bei einzelnen Biirgern zu essen” (Weiss 2011).

In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts setzte in Liechtenstein eine Phase des kulturellen und
politischen Aufbruchs ein, bedingt einerseits durch die verbesserte wirtschaftliche Situation, anderer-
seits aber auch durch die stirkere Mitwirkung des Landtages in der Gesetzgebung (Quaderer-Vogt
2014, Bd. 1: 47). In der Folge kam es zur Griindung vieler neuer Vereine und einem regelrechten
Aufschwung in der zivilgesellschaftlichen Landschaft Liechtensteins. Die ersten liechtensteinischen
Vereine nach der Einfithrung von freiheitlicheren Verhiltnissen 1862 bildeten sich vor allem auf
Gemeindeebene und in den Bereichen Bildung, Musik und Kultur. So entstanden beispielsweise
ein Leseverein in Vaduz und ein Theaterverein in Triesen. Auch Feuerwehrvereine zdhlten zu den
ersten Vereinsgriindungen (Biedermann 2011). Mit der Industrialisierung verstarkte sich zudem der
Wunsch nach sportlicher Betitigung und es wurden Turn- und Sportvereine gegriindet. Die ersten
Turnvereine entstanden 1886 in Vaduz und 1890 in Triesen.

Die Dienstleistungsgesellschaft, verbunden mit dem wirtschaftlichen Aufschwung, verschaffte den
Menschen in der zweiten Hilfte des 20. Jahrhunderts allgemein mehr Freizeit und fiithrte zur Griin-
dung von zahlreichen weiteren Freizeitvereinen. Ferner entstanden 1931 in den meisten Gemeinden
Liechtensteins Pfadfinderorganisationen.

Vereine wurden auch im sozial-karitativen Bereich gegriindet, beispielsweise die liechtensteinische
Caritas (1924) oder die Familienhilfevereine (gegriindet zwischen 1956 und 1963). Auch wenn sich
viele der Vereinsgriindungen und -aktivititen auf Ebene der Gemeinden abspielten und abspielen,
kam es auch auf Landesebene zur Griindung erster Vereine. Beispielsweise 1901 der Historische Verein
fur das Furstentum Liechtenstein oder 1946 der liechtensteinische Alpenverein, welcher zuvor (1909)
als Sektion des Deutschen und Osterreichischen Alpenvereins gegriindet worden war und sich 1946
unter dem Namen Liechtensteinischer Alpenverein selbststindig machte (Jehle 2011). Bei vielen dieser
Dorf- und Landesvereine spielte die ehrenamtliche Freiwilligenarbeit eine grofle Rolle (Biedermann
2011).

Neben Vereinen entstanden in Liechtenstein in Anlehnung an die internationale Entwicklung ab
den 1960er-Jahren neue soziale Bewegungen. Diese auf eine gewisse Dauer angelegten und durch
kulturelle Identitdt abgestiitzten Versuche von Gruppen, Organisationen und Netzwerken, welche
grundlegende Verdnderungen iiberwiegend mit den Mitteln des 6ffentlichen Protestes herbeifithren
wollen (Roth/Rucht 2002: 297), fanden in Liechtenstein beispielsweise Ausdruck in der Frauenbewe-
gung. Ende der 1960er-Jahre konzentrierte sich eine entsprechende Bewegung auf die Einfithrung
des Frauenstimm- und -wahlrechts. Nach dessen Einfithrung 1984 bildete sich eine Vielzahl neuer
Gruppierungen, die sich mit der Gleichberechtigung im gesellschaftlichen Bereich auseinandersetzten
und seit 2000 im Frauennetz zusammengeschlossen sind (Frick 2011). Auch eine Jugendbewegung
im Geiste der 1968er-Jahre entstand und zeigte sich unter anderem an einer Pfadfinderunterhaltung
von 1968 oder an Protestmarschen von Oberstufenschiilerinnen (Banzer et al. 2017). Ebenfalls in
den 1960er- und 1970er-Jahren bildeten sich Bewegungen fiir eine dkologische Erneuerung, Frieden,
Solidaritdt in der Welt und den Ausbau der Demokratie. Sie stellten die soziale Basis fiir die Griindung
der Freien Liste 1985 dar, welcher 1993 als dritter Partei der Einzug in den Landtag gelang (Marxer
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2023; Marxer 2015: 248) (siehe auch Beitrage ,Parteien” und ,Wahlsystem und Wahlen® in diesem
Handbuch).

Rechtliche Grundlagen

Der Zivilgesellschaft und den sozialen Bewegungen, welche darin agieren, stehen in Liechtenstein
unterschiedliche nationale und internationale rechtliche Grundlagen zur Verfiigung.

National

Die Liechtensteinische Verfassung vom 5. Oktober 1921 (LV, LGBI. 1921.015) bietet im IV. Hauptstiick
~von den allgemeinen Rechten und Pflichten der Landesangehérigen® in Art. 41 LV die Grundlage fiir
das zivilgesellschaftliche Engagement. Art. 41 lautet: ,Das freie Vereins- und Versammlungsrecht ist
innerhalb der gesetzlichen Schranken gewiahrleistet. Seit dem Erlass der Verfassung im Jahr 1921 ist
dieser Artikel unverdndert geblieben. In einem engen Zusammenhang mit der Versammlungsfreiheit
steht auch die Meinungsfreiheit, welche in Art. 40 LV garantiert wird. Diese beiden Verfassungsartikel
werden ergianzt durch das Vereinsrecht, welches unter anderem im liechtensteinischen Personen- und
Gesellschaftsrecht vom 20. Januar 1926 (PGR; LGBI. 1926.004) geregelt wird (Art. 246-260 PGR).

Fir die Zivilgesellschaft ebenfalls von Bedeutung sind die (Staats-)Biirgerrechte, und zwar in politi-
scher Hinsicht (Meinungsfreiheit, Schutz von Minderheiten und Recht auf Privatsphire etc.), aber
auch in sozialer Hinsicht (Sicherung des Existenzminimums und Gesundheitsversorgung etc.) (Rucht
2009: 88). Hierzu bestehen zahlreiche Gesetze, die unter anderem die politischen Rechte (Volksrech-
tegesetz) und zahlreiche Aspekte der sozialen Sicherheit betreffen sowie bestimmte benachteiligte
Gruppen schiitzen und fordern.

International

Die Grundrechte werden durch internationale Konventionen wie beispielsweise die Europiische
Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950 erginzt bzw. gestdrkt. Sie wurde 1982 von Liech-
tenstein ratifiziert (EMRK; LGBL. 1982.060.001). Artikel 11 EMRK regelt das Menschenrecht auf
Versammlungsfreiheit und gewéhrleistet die Vereinigungsfreiheit.

Als UNO-Mitglied ist Liechtenstein zudem der Allgemeinen Erklarung der Menschenrechte von 1948
verpflichtet (LGBI. 1990.065). Seit 2008 erfolgt eine regelméfSige Berichterstattung zur Lage der Men-
schenrechte in Liechtenstein. Im Rahmen des Internationalen Paktes tiber biirgerliche und politische
Rechte vom 16. Dezember 1966 (LGBI. 1999.058/ UNO-Pakt II) werden Landerberichte durch das
Amt fiir Auswirtige Angelegenheiten verfasst, in welchen die Gewiéhrleistung der im Pakt geregelten
Grundrechte beobachtet wird (relevant fiir den Bereich der Zivilgesellschaft sind insbesondere Art. 19
zur Meinungsfreiheit und Art. 21/22 zur Versammlungs- bzw. Vereinigungsfreiheit). Ebenfalls von
Bedeutung fiir die Zivilgesellschaft in Liechtenstein ist der Internationale Pakt {iber die wirtschaft-
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lichen, sozialen und kulturellen Rechte vom 16. Dezember 1966, in welchem unter anderem das
Recht auf soziale Sicherheit (Art.9) oder das Recht auf kérperliche und geistige Gesundheit (Art. 12)
geregelt werden (LGBI. 1999.057/ UNO-Pakt I). Ferner stimmte der Landtag 2016 dem Europdischen
Ubereinkommen fiber die Anerkennung der Rechtspersénlichkeit internationaler nichtstaatlicher Or-
ganisationen vom 24. April 1986 zu (LGBL. 2017.276). Diese Organisationen spielen eine wichtige
zivilgesellschaftliche Rolle auf trans- und internationaler Ebene.

Einschrankungen

Die Vereinsfreiheit wird ,innerhalb der gesetzlichen Schranken® gewéhrleistet. Eine Einschriankung
stellt § 278 b des Strafgesetzbuches vom 24. Juni 1987 dar (StGB; LGBI. 1988.037), welcher im Falle
von terroristischen Vereinigungen die Vereinigungsfreiheit einschrankt. Art. 11 Abs. 2 EMRK nennt als
Griinde fiir Eingriffe des Gesetzgebers in die Vereinsfreiheit die nationale und 6ffentliche Sicherheit,
die Aufrechterhaltung der Ordnung, die Verhiitung von Straftaten, der Schutz der Gesundheit und
Moral sowie der Rechte und Freiheiten anderer (Négele 2012: 224). Auch die Meinungsfreiheit gilt
nicht absolut, sondern ,innerhalb der Schranken des Gesetzes und der Sittlichkeit® (Art. 40 LV). Eine
Zensur darf aber ,,nur 6ffentlichen Auffithrungen und Schaustellungen gegeniiber stattfinden® (Art. 40
LV, siehe auch Hoch 2012: 203). Schranken der Meinungsfreiheit sind auch andere Grundrechte,
welche mit der Meinungsfreiheit in Konflikt geraten konnen. Beispielsweise besteht ein Konflikt
mit Art. 32 Abs.1 LV, welcher die Privat- und Geheimsphire Dritter schiitzt. Auch §283 StGB zur
Diskriminierung und das Internationale Ubereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung der UNO (LGBL 2000.080) stellen rechtliche Grundlagen dar, welche die Meinungs-
und Vereinigungsfreiheit einschrianken kénnen.

Theoretischer Rahmen

»Die Zivilgesellschaft® ist nicht nur ein bestiandiges, sondern auch ein insgesamt eher diffuses empiri-
sches Konzept der Sozialwissenschaften (Edwards 2011: 3). Seit Aristoteles haben sich Forschende in
allen Epochen mit dem Begriff der Zivilgesellschaft auseinandergesetzt. Entsprechend vielfaltig sind
die theoretischen Herangehensweisen.

In Anlehnung an Walzer (1991: 293) verstehen wir unter Zivilgesellschaft im Folgenden generell ,die
Sphére des ungezwungenen menschlichen Zusammenschlusses zwischen Individuum und Staat, in
der die Menschen relativ unabhéngig von Staat und Markt zu normativen und inhaltlichen Zwecken
gemeinsam handeln“ (Edwards 2011: 4, Ubersetzung durch die Autoren). Dabei kénnen die aktuellen
theoretischen Zivilgesellschaftsdiskurse in drei Denkschulen eingeteilt werden: (1.) die Zivilgesell-
schaft als Teil der Gesellschaft, der sich auf das Vereinsleben konzentriert, (2.) die Zivilgesellschaft als
eine Art von Gesellschaft, die durch positive Normen und Werte sowie den Erfolg bei der Erreichung
bestimmter sozialer Ziele gekennzeichnet ist, und (3.) die Zivilgesellschaft als 6ffentlicher Raum
(Edwards 2014).
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Zivilgesellschaft als Teil der Gesellschaft

Die erste und bekannteste Denkschule fokussiert auf die Vereinigungen und Netzwerke des sogenann-
ten Dritten oder Non-Profit-Sektors der Gesellschaft, der sich zwischen Familie, Staat und Wirtschaft
bewegt. Die zivilgesellschaftlichen Vereinigungen dieses Sektors sind mannigfaltig. Dazu zéhlen Ver-
eine, aber auch Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Graswurzelbewegungen oder Stiftungen. Ge-
meinsam ist ihnen, dass die Mitgliedschaft in diesen Vereinigungen einvernehmlich und nicht gesetz-
lich vorgeschrieben ist und dass sie zur Erreichung ihrer Ziele auf freiwillige Mechanismen wie Dialog
oder Verhandlungen setzen (Edwards 2014: 20). Die verschiedenen Vereinigungen unterscheiden sich
in ihren thematischen Schwerpunkten, aber auch hinsichtlich ihrer Grofie, ihres Organisations- und
ihres Formalisierungsgrads.

Zivilgesellschaftliche Vereinigungen, insbesondere Vereine, spielen fiir eine stabile Demokratie eine
zentrale Rolle, denn ,Vereine bieten als regelméfiige und auf Dauer angelegte Beziehungen organisato-
rische Kontexte, in denen Biirger eine gemeinschaftsbezogene Kommunikations-, Kooperations- und
Hilfsbereitschaft erlernen und diese zur Losung kollektiver oder individueller Probleme einsetzen
kénnen (Freitag/Ackermann 2014: 43). Mit anderen Worten fordert freiwilliges Engagement das
individuelle soziale Kapital der Biirger:innen, das sich etwa in Form von Vertrauen, Toleranz und
Reziprozitit zeigt. Der Philosoph Alexis de Tocqueville bezeichnete freiwillige Vereinigungen dement-
sprechend bereits im 19. Jahrhundert als ,,Schule der Demokratie®

Doch Vereine wirken nicht nur als Demokratieschule fiir das Individuum. Sie {iben dariiber hinaus
auch positive Effekte auf die gesamte Gesellschaft und die Demokratie aus. Denn indem zivilgesell-
schaftliche Vereinigungen ,vielfaltigen Einzelinteressen und Minderheitenpositionen die Chance bie-
ten, sich zu organisieren und Gehor zu verschaffen” (Freitag/Ackermann 2014: 42), tragen sie zur
Entwicklung und Aufrechterhaltung einer pluralistischen Welt bei. Davon ging auch Putnam (1993)
in einem populdren Beitrag aus, in welchem er die Dichte sozialer Netzwerke und die Haufigkeit der
Mitgliedschaften in freiwilligen Vereinigungen als wesentliche Indikatoren fiir den gesellschaftlichen
Zusammenhalt, die Vertrauensbildung sowie die Etablierung und Stirke von Demokratien identifi-
zierte. Je vitaler eine Zivilgesellschaft ist (gemessen an den Mitgliedschaften in Vereinen), desto besser
ist nach diesem Ansatz die Grundlage der Demokratie in einem Land (van Deth 2002: 578).

Die Anzahl an Vereinen und Bewegungen, aber auch ihre Unabhiangigkeit vom Staat, ihre Handlungs-
spielrdaume und ihre Mitgliederbasis bzw. -stirke kénnen somit einen Hinweis auf den Zustand bzw.
die Vitalitat einer Zivilgesellschaft geben. Mindestens so wichtig wie ihre individuelle Existenz und
Funktionsweise ist jedoch, wie sie untereinander und mit den Institutionen des Staates und des
Marktes interagieren und gemeinsam ein komplexes, ,zivilgesellschaftliches Okosystem* erschaffen
(Edwards 2011: 8). Diese Systeme wiederum unterscheiden sich je nach Kontext voneinander.

Zivilgesellschaft als eine Art von Gesellschaft
Die Schlichtheit von Putnams kausaler Gleichung, dass namlich zivilgesellschaftliches Engagement

in freiwilligen Vereinigungen zur Bildung von Sozialkapital und einer starken, auf Normen fulenden
Zivilgesellschaft fithre und schliefllich in einer good governance und stabilen Demokratien miinde,
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wurde breit diskutiert und bald schon ausdifferenziert. Auch Putnam selbst unterschied in der Folge
zwischen verschiedenen Arten von Sozialkapital. Von einem ,Bridging“-Sozialkapital, bei welchem
es sich um offene und demokratische Gruppen handelt, unterschied er das ,Bonding“-Sozialkapital,
das negativ konnotiert ist und sich auf Prozesse der sozialen Schlieflung und Ausgrenzung bezieht
(Putnam 2000). In diesem Zusammenhang wird auch von ,negativem Sozialkapital“ gesprochen.
Organisierter politischer Radikalismus oder kriminelle Gangs, aber auch die Weimarer Republik
werden als Beispiele angefiihrt, dass Vereine und freiwillige Organisationen nicht immer soziale und
demokratische Ziele verfolgen (Levi 1996; Rucht 2009: 85).

Damit die Zivilgesellschaft tatsichlich zum Nahrboden demokratischer Grundwerte wird (Klein
2001: 403), braucht es verschiedene Vorbedingungen. So bendtigt die Zivilgesellschaft politische
Institutionen, welche die Kriterien eines Rechts- und Verfassungsstaates erfiillen, demokratische Parti-
zipation erlauben, rechtliche Rahmenbedingungen setzen sowie schiitzend, fordernd und schlichtend
eingreifen konnen (Kocka 2004: 35). Rucht und Neidhardt (2001: 554) weisen darauf hin, dass die
Gelegenheitsstruktur zivilgesellschaftlicher Bewegungen durch die Offenheit oder Geschlossenheit
eines politischen Systems beeinflusst wird, ebenso durch den Grad seiner Demokratisierung, das
Ausmaf an foderalistischer Dezentralisierung, Stabilitat oder Instabilitit von politischen Strukturen,
Durchsetzungsstirke von politischen Eliten und Verfiigbarkeit oder Mangel an Unterstiitzungsgrup-
pen und Allianzen. Auf der anderen Seite kann die Zivilgesellschaft als Gegenspieler zu einem starken
Staat verhindern, dass es zu einer Machtkumulation in der Politik kommt, welche die Autonomie und
Wahlfreiheiten der Biirger:innen beeintrachtigt (Edwards 2014: 14-15).

Zusammengefasst zeigt sich also, dass zwischen der Demokratisierung eines Staates und dem Zustand
der Zivilgesellschaft enge Verbindungen bestehen, aus denen sich aber keine direkten monokausalen
Zusammenhiénge ableiten lassen. Edwards (2011: 9) pladiert deshalb dafiir, die ,umstrittenen Kernwer-
te“ der Zivilgesellschaft in den Fokus zu riicken. Denn ohne ein Mindestmaf} an Ubereinstimmung
und Verbundenheit mit Normen wie Gleichheit, Hoflichkeit oder Vielfalt, aber auch sozialem Kapital,
Religion, Ideologie und Spiritualitit sind kollektives Handeln, Vereinsleben, Partizipations- und Deli-
berationsprozesse zum Wohle der Gesellschaft unwahrscheinlich.

Zivilgesellschaft als 6ffentlicher Raum

Der Begriff der Offentlichkeit ist eng mit dem Begriff der Zivilgesellschaft verkniipft. In der auf John
Locke zuriickgehenden Tradition des Liberalismus wird die Zivilgesellschaft als ein sozialer Raum
konzipiert, der sich von der privaten héduslichen Sphére und damit auch von der Familie abgrenzt
(Klein 2001: 190-191). Fur den zivilgesellschaftlichen Diskurs stellt sich jedoch die Frage, ob die
definitorische Abgrenzung der Zivilgesellschaft von der Familie wirklich gerechtfertigt ist oder ob
nicht vielmehr die Familie das ,Herz" einer jeden Zivilgesellschaft darstellt (Pateman 1989: 132-133).
Cohen und Arato (1994: 631, 459) beispielsweise sehen die Familie als ,,Schliisselinstitution® der zivilen
Gesellschaft, in welcher, wenn sie egalitdr verstanden wird, Erfahrungen der horizontalen Solidaritit,
der kollektiven Identitit und der Reziprozitit gesammelt werden kénnen. Die Familie nicht mehr
definitorisch von der Zivilgesellschaft zu trennen und die beiden Begriffe nicht mehr getrennten
Sphiren zuzuordnen, bringe weitere Vorteile fiir die Erforschung der Zivilgesellschaft und des darin
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enthaltenen Sozialkapitals mit sich. So kénne auch Licht auf das freiwillige Engagement in der Familie
geworfen werden, welches bislang in den meisten Analysen ausgeschlossen, verneint oder schlicht
vergessen worden sei. Zusammengefasst kann somit argumentiert werden, dass die Familie zwar
meist aus der Definition von Zivilgesellschaft ausgeklammert wird, fiir die Erlangung des zugrunde
liegenden Sozialkapitals aber von eminenter Bedeutung ist. Freitag (2014: 21) bezeichnet die Familie
mit Verweis auf Putnam denn auch ,.als fundamentalste aller Sozialkapitalformen®

Das freiwillige Engagement und das daraus erwachsende soziale Kapital haben sich in den letzten
Jahrzehnten in vielen Gesellschaften verandert. Die These Putnams (1995), dass es sich dabei um
einen allgemeinen Riickgang des Sozialkapitals handle, wird in ihrer Striktheit jedoch infrage gestellt.
Anstelle eines Riickgangs wird vielmehr ein Formwandel des Engagements (und damit allenfalls auch
des sozialen Kapitals) postuliert. Riicklaufig seien die traditionellen Formen des Engagements wie
etwa Mitgliedschaften in Traditionsvereinen, wahrend neue Formen des freiwilligen Engagements und
lockere Bindungen - nicht Bindungslosigkeit — einen immer grofleren Stellenwert einnehmen wiirden
(Klein 2001: 260-261). Gleichzeitig seien neue Raume entstanden. So bieten beispielsweise die neuen
Informationstechnologien und soziale Medien neue Moglichkeiten des Engagements im offentlichen
Raum (Edwards 2011: 11).

Empirische Befunde

Die obigen Ausfithrungen zeigen, dass die Zivilgesellschaft unabhiangig von den jeweils betrachteten
Modellen und theoretischen Annahmen eine wichtige Funktion in einem politischen System erfiillt.
Gleichzeitig ist das Konzept empirisch schwer zu fassen. Die folgenden empirischen Beobachtungen
sind deshalb nicht als abschlieende Behandlung des Themas, sondern als Illustration relevanter
Aspekte im liechtensteinischen Kontext zu verstehen.

Die liechtensteinische Zivilgesellschaft einschliefilich ihrer sozialen Bewegungen wurde bislang erst in
Ansitzen und nicht systematisch erforscht. Eher am Rande verweist beispielsweise Batliner in seiner
Publikation ,Probleme des Kleinstaates gestern und heute® auf die Integrationsfunktion von kulturel-
len Vereinen und Bewegungen wie den Pfadfinder:innen oder den Musik- und Gesangsvereinen
(Batliner 1976: 207-208). Ebenfalls eher beildufig setzt sich Waschkuhn (1994: 389) mit der Zivilgesell-
schaft auseinander, indem er von einem Mangel an politisch-demokratischer Alltagskultur spricht,
bei welcher sachliche Kritik hédufig als personlicher Angriff empfunden werde. Das Engagement
in Vereinen wiederum taucht bei Waschkuhn im Kapitel ,Verbande® auf, wobei dieses das Hauptau-
genmerk auf verbandsmafSig organisierte Interessen legt. Nichtsdestotrotz konnen Erkenntnisse aus
verschiedenen neueren Studien und Publikationen aufgefiihrt werden, um wichtige Elemente der Zi-
vilgesellschaft zu beleuchten, beispielsweise die regelmaflig durchgefithrten Lie-Barometer-Umfragen
(Frommelt/Rochat 2022) oder eine Umfrage zum gesellschaftlichen Zusammenbhalt in Liechtenstein
(Milic et al. 2024).
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Vereinigungen der Zivilgesellschaft

Vereine

Waschkuhn (1994: 283) attestierte Liechtenstein eine duflerst vielfiltige und dichte Vereinskultur,
wobei die meisten Vereine dem Bereich Freizeit und Erholung zugeordnet werden kénnten. Eine
vollstindige Auflistung aller Vereine und sozialen Bewegungen in Liechtenstein gibt es jedoch nicht.
Zwar kénnen sich Vereine im Handelsregister und/oder Firmenverzeichnis eintragen lassen. Die
entsprechende Liste ist jedoch nicht abschlieflend, da es fiir die meisten Vereine keine gesetzliche
Registrierungspflicht gibt.

Mochte man die Gesamtzahl der in Liechtenstein aktiven Vereine und Interessengruppen eruieren,
kommt man deshalb nicht umhin, Angaben aus verschiedenen Quellen (Zeitungen, Branchenbuch,
Vernehmlassungen und Gemeindehomepages) zu sammeln und zusammenzutragen. Eine solche, bis-
lang nicht publizierte Zahlung wurde fiir das Jahr 2018 von der Ko-Autorin des vorliegenden Beitrags
vorgenommen. Unter Ausschluss von Verbanden und Kammern sowie anderen Organisationen, die
zwar als Verein organisiert sind, aber auf das politische System Einfluss nehmen, ergab sich ein Total
von 662 Vereinen. Diese Gesamtzahl erhebt allerdings keinen Anspruch auf Vollstindigkeit und stellt
lediglich eine Annédherung dar. Ebenso verrét diese Zahl an sich noch nichts {iber die Grofie der
jeweiligen Vereine und ob es sich dabei um aktive oder lediglich der Form nach bestehende Vereine
handelt.

Klassifiziert man die Vereine nach verschiedenen Bereichen, bestitigt sich die Beobachtung von
Waschkuhn (1994), dass die meisten von ihnen im Bereich Freizeit und Erholung (411) angesiedelt
sind (Tabelle 17.1). Dem ideellen Bereich (Kultur, Wohltatigkeit, Religion etc.) konnen 96 Vereine
zugeordnet werden, dem sozialen Bereich 110.

Die weitere Aufgliederung der Vereine im Bereich ,Freizeit und Erholung® verdeutlicht die Vielfalt
der liechtensteinischen Vereinslandschaft. Beim Sport reicht das Spektrum von Turnen, Schwimmen,
Wintersport tiber Fufiball, Kampfsport, Tennis bis hin zu Triathlon, Basketball oder Pferde- und
Tiersport. Auch der Bereich der Musik ist mit 80 Vereinen stark ausgebaut. Hierbei fallen insbesonde-
re die Gesangsvereine mit 32 Organisationen ins Gewicht. Im Bereich Natur sind 54 Vereine aktiv.
Dabei handelt es sich insbesondere um Tiervereine (26), beispielsweise Imkervereine und Kinder-/Ju-
gendorganisationen wie die Pfadfinder:innen. Auch im Bereich Tradition sind mehr als 50 Vereine
organisiert. Hier erweisen sich insbesondere die beiden Volkstraditionen der ,Fasnacht® (17) und des
~Funkens“ (18) als organisationstreibende Bereiche.
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Tabelle 17.1:  Klassifikation liechtensteinischer Vereine nach drei verschiedenen Bereichen (2018)

Sozialer Bereich

Freizeit und Erholung

Ideeller Bereich

Familie (50)

Schutz und Sicherheit (31)
Gesundheit (18)

Alter (5)

Anderes (6)

Sport (161)

Musik (80)

Natur (54)

Tradition (53)

Verkehr und Auto (23)
Kochen und Essen (11)

Auslandervereine (27)
Kultur (22)
Wohltatigkeit (21)
Wissenschaft (16)
Religion (6)

Anderes (4)

Veranstaltungen /
gesellschaftliche Anlasse (6)

Anderes (23)
Total (411)

Total (110) Total (96)

Quelle: Branchenbuch, Zeitungen, Gemeindehomepages, Vernehmlassungen (Stand Ende 2018).

Was den sozialen Bereich anbelangt, entfallen die meisten Vereine auf die Kategorien Familie (50)
und Schutz/Sicherheit (31). In der Kategorie ,Familie“ verteilen sich die Vereine auf die Eltern (15)
— hierbei sind insbesondere die Elternvereinigungen zu nennen -, die Kinder (10), Jugend (10)
und Frauen/Miitter (11). Im Bereich Schutz und Sicherheit fallen insbesondere die verschiedenen
Feuerwehrorganisationen (12) auf, welche in Liechtenstein als Vereine organisiert sind. Aber auch
verschiedene Zivilschutzorganisationen und Rettungsvereine (10) wie beispielsweise die liechtensteini-
sche Bergrettung sind zu nennen. Den ideellen Bereich besetzen insbesondere Vereine aus der Kultur
(22), der Wohltatigkeit (21) sowie Ausldndervereine (27). Bei Letzteren fillt die Vielzahl an Landern
auf, deren Staatsangehdrige sich in einem Verein in Liechtenstein organisiert haben. Es bestehen Or-
ganisationen von Staatsangehdrigen aus Italien, Spanien, Didnemark oder Griechenland, aber es gibt
auch einen chinesischen Verein, einen slawischen Frauenkreis etc. Auch die Spannbreite im Bereich
Kultur ist weit. So gibt es beispielsweise Vereine in den Bereichen Literatur, Kunst, Theater etc. In
Sachen Wohltitigkeit darf die Anzahl von lediglich 21 Vereinen nicht dariiber hinwegtauschen, dass in
diesem Bereich weit mehr Organisationen bestehen. Diese sind aber haufig in Form von Stiftungen
und nicht als Vereine organisiert. Spezifisch fiir diesen Bereich ist auch, dass es viele liechtensteinische
Reprisentationen von international operierenden Vereinigungen gibt, beispielsweise das Rote Kreuz,
Caritas, Amnesty International, Rotary Club etc.

Zur GrofSe der einzelnen Vereine existieren fiir Liechtenstein bislang keine empirischen Untersuchun-
gen. Stichprobenartige Erhebungen zeigen erwartungsgemaf3 grofSe Unterschiede betreffend Mitglie-
derzahl. Der wohl mitgliederstiarkste Verein ist der Alpenverein mit 2.800 Mitgliedern. Eine breite
Basis hat auch der Seniorenbund mit 1.800 Mitgliedern. Daneben gibt es eine Vielzahl von Vereinen,
die weniger als 20 Mitglieder haben. Bei vielen Vereinen ldsst sich die Anzahl Mitglieder iiber ihre
Website nicht ermitteln.
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Soziale Bewegungen

Historisch betrachtet waren soziale Bewegungen in Liechtenstein haufig Wegbereiter fiir spatere Verei-
ne, die in verschiedenen Themenfeldern aktiv waren. Eine umfassende Publikation zu den sozialen
Bewegungen Liechtensteins gibt es bislang jedoch nicht. Zudem lassen sich soziale Bewegungen hiufig
erst in der Retrospektive identifizieren. Die folgenden Erlduterungen sind deshalb als exemplarisch
und nicht als abschlieSend zu betrachten.

Insbesondere in den 1960er- und 1970er-Jahren entstanden tberall in der westlichen Welt neue
soziale Bewegungen wie Okologie-, Menschenrechts-, Jugend- oder Friedensbewegungen. Einige von
ihnen fanden - wenngleich ,mit etlicher Verspatung gegeniiber dem deutschsprachigen Kulturraum®
(Waschkuhn 1994: 269) - auch in Liechtenstein ihren Niederschlag. So beispielsweise die Liechtenstei-
nische Gesellschaft fiir Umweltschutz (LGU), welche aus dem umweltengagierten Milieu der 1970er-
Jahre entstand. Diese Bewegung setzte sich zuvor gegen eine geplante Ol-Destillerie und -Raffinerie in
Sennwald und ein Atomkraftwerk in Riithi im benachbarten St. Galler Rheintal ein. Daneben etablier-
te sich gegen Ende der 1960er-Jahre eine Frauenbewegung, die sich lange Zeit unter anderem fiir das
Frauenstimm- und -wahlrecht einsetzte, das schlief3lich 1984 eingefiihrt wurde. Ein aktuelleres Beispiel
eines Vereins, der aus dieser Bewegung erwuchs, ist der Verein ,Hoi Quote®. Dieser entstand im Mirz
2017 aus Unmut iiber das schlechte Abschneiden der Frauen bei den Landtagswahlen desselben Jahres.
Er forderte eine gesetzlich verankerte Geschlechterquote, um ,eine angemessene Repréasentation bei-
der Geschlechter bei politischen Entscheidungsprozessen zu sichern und strukturelle Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts bei Wahlen auf Landes- und Gemeindeebene sowie bei der Ernennung
in offentliche Gremien zu verringern® (Verein Hoi Quote 2017). Der Verein wurde 2021 nach einer
ablehnenden Volksabstimmung zur Einfithrung einer Quotenregelung in der Politik aufgeldst. Aus
der Friedens- und Dritte-Welt-Bewegung wiederum erwuchs 1965 beispielsweise der ,Verein Welt und
Heimat®, der unter anderem mit landesweiten Aktionen fiir Aufmerksamkeit sorgte und sogenannte

Drittweltliden betrieb. Seit 2014 nennt sich der Verein ,Tellerrand — Verein fiir solidarisches Handeln®!

Neueren Datums ist der ,Verein Demokratiebewegung in Liechtenstein®? Dieser hat seine Wurzeln
im Kontext der fiirstlichen Verfassungsinitiative und der Volksinitiative fiir Verfassungsfrieden von
2003 (ausfiihrlich hierzu Marcinkowski/Marxer 2010). Er entstand 2009 aus der Fusion des im Jahr
2000 gegriindeten ,, Arbeitskreises Demokratie und Monarchie“ und dem nach der Volksabstimmung
gegriindeten ,Verein zur Starkung der Volksrechte.

Im Umfeld der Gleichstellungsbewegung ist beispielsweise der Verein FLay aktiv, ,der Verein fiir
alle LGBTIQA+ Menschen in Liechtenstein und alle, die sie tatkriftig unterstiitzen wollen:® Die
Geschichte des Vereins reicht zuriick bis 1996, als er als Selbsthilfegruppe durch die Aids-Hilfe
gestartet wurde.* Daneben setzt sich auch der 2016 von 26 Organisationen - darunter auch FLay -
gegriindete ,Verein fiir Menschenrechte® fiir ,Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung
und Geschlechts-Identitit (LGBTI) aber auch fiir Menschen mit Migrationshintergrund und Men-

https://www.tellerrand.li.
https://demokratiebewegung.li/de.
https://www.flay.li/ziele.
https://www.flayli/about-4.
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schen mit Behinderung ein.’ Er ist im Gesetz iiber den Verein fiir Menschenrechte in Liechtenstein,
VMRG (LGBI. 2016.504) verankert.®

Stiftungen

Liechtenstein ist international bekannt fiir seine grofie Anzahl an Stiftungen. Nach der Finanzplatzkri-
se 2000/2001 ging die Liechtensteiner Regierung die Revision des Stiftungsrechts an. Dabei wurde
auch die fiir den vorliegenden Beitrag wichtige Grenze zwischen eintragungspflichtigen und nicht ein-
tragungspflichtigen Stiftungen neu gezogen. Wihrend gemeinniitzige Stiftungen fortan eintragungs-
pflichtig waren, blieben privatniitzige Stiftungen, insbesondere Familienstiftungen, nicht eintragungs-
pflichtig (Bericht und Antrag [BuA] Nr.13/2008: 17). Im Gesetz vom 26. Juni 2008 iiber die Abande-
rung des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) wurde hierzu in Art.107 Abs. 4a eine Definition
des privatrechtlichen Gemeinniitzigkeitsbegriffs verankert: ,Wo das Gesetz von gemeinniitzigen oder
wohltitigen Zwecken spricht, sind darunter solche Zwecke zu verstehen, durch deren Erfiillung die
Allgemeinheit gefordert wird. Eine Forderung der Allgemeinheit liegt insbesondere vor, wenn die T4-
tigkeit dem Gemeinwohl auf karitativem, religiosem, humanitirem, wissenschaftlichem, kulturellem,
sittlichem, sozialem, sportlichem oder &kologischem Gebiet niitzt, auch wenn durch die Tatigkeit
nur ein bestimmter Personenkreis gefordert wird“ (LGBI. 2008.220). Zudem wurden gemeinniitzige
Stiftungen unter die Aufsicht der Stiftungsaufsichtsbehorde (STIFA) gestellt. Privatniitzige Stiftungen
sind dazu nicht verpflichtet, sie konnen sich jedoch freiwillig unter ihre Aufsicht stellen. Gemafd
Rechenschaftsbericht der Regierung fiir das Jahr 2022 gibt es in Liechtenstein insgesamt 9.752 Stiftun-
gen, davon 7.982 nicht eingetragene, 1.759 eingetragene und elf 6ffentlich-rechtliche Stiftungen. Dazu
gehoren beispielsweise die Stiftung Liechtensteinisches LandesMuseum, die Stiftung Kunstmuseum
Liechtenstein, die Stiftung Erwachsenenbildung oder die Familienhilfe Liechtenstein.

Im Jahr 2010 wurde die Vereinigung liechtensteinischer gemeinniitziger Stiftungen (VLGS) gegriindet.
Seit 2019 konnen ihr auch gemeinniitzige Trusts beitreten, was zum heutigen Namen Vereinigung
liechtensteinischer gemeinniitziger Stiftungen und Trusts (VLGST) gefiihrt hat. Ihr Anliegen besteht
darin, ,die Reputation des Stiftungsstandorts Liechtenstein zu férdern, ihn zukunftsorientiert zu
positionieren und damit in Liechtenstein optimale Entwicklungsmoglichkeiten fiir gemeinniitzige
Rechtstrdger zu gewahrleisten” Insgesamt zahlt die VLGST 106 Mitglieder und fiinf assoziierte Part-
ner (Stand: November 2023).

Nichtregierungsorganisationen

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sind ein wichtiges Element der inter- und transnationalen
Politik (Frantz/Martens 2006). Auch in Liechtenstein sind NGOs aktiv. In der wissenschaftlichen
Literatur zur liechtensteinischen Politik haben sie bislang aber noch nicht viele Spuren hinterlassen.

Im Dezember 2016 stimmte der Landtag dem Europdischen Ubereinkommen {iber die Anerken-
nung der Rechtspersonlichkeit internationaler nichtstaatlicher Organisationen vom 24. April 1986 zu
(LGBL 2017.276). Im Bericht und Antrag der Regierung (BuA) wird festgehalten, dass NGOs ,das

5 https://www.menschenrechte.li/category/ueber-uns/auftrag/.
6 https://www.menschenrechte li/gesetzliche-grundlage/.
7 https://wwwwvlgst.li/ueber-uns/zweck.
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Gewicht der Zivilgesellschaft auf globaler Ebene erhdhen und Themen wie Umweltschutz, soziale
Gerechtigkeit und Menschenrechte zur Sprache bringen® (BuA Nr.143/2016). Mit dem Beitritt zum
Ubereinkommen schaffe Liechtenstein ,bestmogliche Voraussetzungen fiir die Ansiedelung von inter-
national tdtigen NGOs, womit Liechtensteins ,Attraktivitdt als Philanthropie-Standort® gesteigert
werde (ebd.).

Formell sind NGOs nationale Organisationen, die in Liechtenstein vornehmlich als Verein oder
Stiftung organisiert sind (ebd.). Gemiff dem Ubereinkommen darf eine NGO keinen auf Gewinn
gerichteten Zweck haben, ihr Zweck muss von internationalem und nicht nur von nationalem oder
lokalem Nutzen sein und sie darf keine staatlichen Aufgaben ausiiben. Die Union of International
Associations (UIA) listet in ihrer Datenbank neun NGOs in Liechtenstein auf, wobei diese Aufzahlung
nicht vollstandig sein diirfte.?

Freiwilliges Engagement

Aus inhaltlicher Sicht gewéhrt das Center fiir Philanthropie der Universitat Liechtenstein seit August
2022 einen jeweils individuellen ,Einblick in die Vielfalt des freiwilligen Engagements im Fiirsten-
tum*® Dabei werden im Rahmen des Podcasts Philanthropy Talks Gespriche mit Freiwilligen gefiihrt.
Die erste quantitative Erhebung zum freiwilligen Engagement datiert demgegeniiber aus dem Jahr
2008. In einer Umfrage von iiber 4.700 Liechtensteiner:innen ab dem vollendeten 15. Lebensjahr
gaben 35% an, dass sie ehrenamtlich titig sind (Hagen 2008: 41-48). Die meisten davon {ibten
ihre ehrenamtliche Titigkeit in den Bereichen Sport (32 %), soziale Dienste (Pflege, Betreuung,
Rettungsdienst) (30 %) und Kultur/Bildung (29 %) aus. Am haufigsten erfolgte sie innerhalb einer
Organisation (48 %), aber auch privat (21 %) oder sowohl privat als auch innerhalb einer Organisation
(27 %). Hinsichtlich der aufgewendeten Zeit gab es jedoch grofie Unterschiede. Mehr als ein Drittel
der ehrenamtlich Tatigen (37 %) investierten gemifd eigenen Angaben 1 bis 5 Stunden pro Monat,
30 % 6 bis 10 Stunden und 18 % 11 bis 20 Stunden. Rund jede neunte Person wendete sogar mehr
als 20 Stunden auf (11 %). Dieses Bild wird von einer neueren Erhebung aus dem Jahr 2024 bestitigt
(Milic et al. 2024: 26-32). 36 % der Befragten waren zum Zeitpunkt der Befragung fiir einen Verein,
eine Organisation oder eine 6ffentliche Institution ehrenamtlich tatig. Weitere 28 % waren es frither
einmal. Das Engagement wird hauptsichlich in den Bereichen Sport, Kultur und Bildung sowie
soziale Dienste geleistet und die relative Mehrheit von 38 % der ehrenamtlich Tétigen wenden 1 bis 5
Stunden pro Monat auf.

Interessant ist auch das Potenzial an zusitzlichem freiwilligem Engagement. Von den ehrenamtlich
Tatigen zeigte sich in der Umfrage von Hagen (2008) jede dritte Person grundsitzlich dazu bereit,
noch mehr ehrenamtliches Engagement zu leisten. Bei denjenigen, die noch nicht ehrenamtlich tatig
waren, konnte sich ebenfalls ein Drittel vorstellen, eine freiwillige Tatigkeit zu iibernehmen. Von ihnen
gaben die meisten an, dass sie sich dies im Bereich Kinder und Jugendliche, bei Sportvereinen, dlteren
Menschen, Tieren, kranken Menschen oder der Nachbarschaftshilfe vorstellen konnten. Auch eine
neuere Umfrage bestitigt das vorhandene Potenzial. Die klare Mehrheit der Befragten, die 2024 nicht

8 Global Society Database, online unter https://uia.org/data/geo/.
9 https://www.uni.li/de/universitaet/portraet/organisation/center/center-fuer-philanthropie/podcast-philanthropy-talks.
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ehrenamtlich tatig waren, konnen sich ein solches ndmlich mindestens eventuell vorstellen (Milic et
al. 2024: 32).

Freiwilliges Engagement muss jedoch nicht zwingend vereinsmiflig organisiert sein. So wurde 2011
im Rahmen des ,Europiischen Jahres der Freiwilligenarbeit” die Internetplattform freiwillig.li initiiert,
die zwischen Angebot und Nachfrage an Freiwilligenarbeit vermitteln sollte. Jehle (2017: 112-113) weist
in diesem Zusammenhang aber darauf hin, dass die Idee der sozialen Selbsthilfe und Selbstorganisati-
on nicht ohne ein gewisses Maf! an zentraler Organisation funktioniere. Um der Idee der Vermittlung
von Angebot und Nachfrage in der Freiwilligenarbeit zum Durchbruch zu verhelfen, brauche es
nimlich eine aktive Betreuung, kontinuierliche Offentlichkeitsarbeit und weiteres Engagement.

Neueren Datums sind empirische Untersuchungen des Liechtenstein-Instituts, die zwar keine umfas-
sende Untersuchung des freiwilligen Engagements erlauben, aber gleichwohl einzelne Aspekte zu
beleuchten vermdgen. Im Rahmen einer Studie zur Lage der Familien in Liechtenstein stiefSen Mark-
Rohrer und Marxer (2018) auf ein grofes ziviles Engagement in Form von unbezahlter Kinderbetreu-
ung, welche durch den Familien- und Freundeskreis geleistet wird. Bei der Studie handelte es sich
um eine Kombination aus Online-Befragung aller in Liechtenstein wohnhaften Familien mit Kindern
unter 12 Jahren sowie aus Gespriachen mit fiinf Fokusgruppen. Von den 974 Teilnehmer:innen der
Online-Befragung gab mehr als die Hilfte an, dass sie sich bei der Fremdbetreuung ihrer Kinder
auf das familidre Umfeld bzw. den Freundeskreis abstiitzen. Vor allem bei einem Betreuungsaufwand
von 1 bis 20 Stunden pro Woche wurde dies als die mit Abstand wichtigste Betreuungsform genannt
(Mérk-Rohrer/Marxer: 26). Die Familienumfrage lieferte somit einen ersten Anhaltspunkt dafiir, dass
in Liechtenstein auch im privaten Bereich sehr viel ehrenamtliches Engagement geleistet wird, das
jedoch in seinen Auspragungsformen noch sehr wenig erforscht wurde. Es kann aber festgehalten
werden, dass Care-Arbeit innerhalb der Familie sehr viel verbreiterter ist als auflerhalb der eigenen
Familie. So gaben in einer aktuellen Umfrage 66 % der Befragten an, dass sie iiberhaupt keine
Care-Arbeit auferhalb der Familie leisten. Innerhalb der Familie trifft dies nur fiir 34 % der Befragten
zu (Milic et al. 2024: 33).

Mitgliedschaften und die Ubernahme ehrenamtlicher Titigkeiten wurden auch fiir den Sportbereich
untersucht. In einer Umfrage unter 1.260 Einwohner:innen Liechtensteins zwischen 17 und 74 Jahren
gaben 39 % der Befragten an, entweder Aktiv- oder Passivmitglied in einem oder gar mehreren
Sportvereinen zu sein (Milic/Frommelt 2021: 46). Ferner waren 62 % derjenigen, die gegenwirtig
nicht Mitglied sind, zu einem fritheren Zeitpunkt Mitglied eines solchen Vereins. Frommelt (2020)
wiederum kommt in seiner Untersuchung zum Schluss, dass rund die Halfte von tiber 1.100 Befragten
Mitglied in mindestens einem Verein sind, ohne dass die Art oder thematische Ausrichtung des
Vereins weiter spezifiziert wird. Dieser Wert bestatigt sich insofern, als dass gemafd der Befragung von
Milic et al. (2024: 33-35) 55 % der Einwohner:innen Liechtensteins in mindestens einem Verein aktiv
sind, wobei Sportvereine, gefolgt von Kulturvereinen, bevorzugt werden. Auch Rochat und Frommelt
(2021) eruierten in einer Bevolkerungsumfrage in der Gemeinde Mauren-Schaanwald einen Anteil an
Vereinsmitgliedern von rund 50 %. Dabei zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit zur Mitgliedschaft in
einem lokalen Verein insbesondere mit der Wohndauer in der Gemeinde ansteigt.

Die reine Mitgliedschaft alleine sagt noch nicht viel tiber das tatsichlich geleistete freiwillige Engage-
ment aus. Die Sportumfrage von Milic und Frommelt (2021: 52-54) weist aber aus, dass 14 % der
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Befragten eine ehrenamtliche Tiatigkeit im sportlichen Bereich ausiiben, wihrend weitere 18 % eine
solche Tatigkeit frither ausgeiibt haben. Das Spektrum der verschiedenen Titigkeiten ist groff und
reicht von der Mitarbeit bei der Organisation von Sportveranstaltungen iiber die Mitgliedschaft in
einem Vereinsvorstand, die Tatigkeit als Trainer:in oder Betreuer:in, die Ubernahme von administra-
tiven Aufgaben und Fahrdiensten bis hin zur Pflege der Sportausriistung. Dabei wenden Mitglieder
von Vereinsvorstinden im Schnitt am meisten Zeit fiir ihr ehrenamtliches Engagement auf. Doch auch
direkt sportbezogene Tatigkeiten wie diejenigen als Trainer:in oder Schiedsrichter:in sowie die Pflege
der Sportausriistungen sind relativ zeitintensiv. Insgesamt leisten gut 37 % der ehrenamtlich Tatigen
nur gelegentlich und bei konkreten Anldssen Arbeit, wahrend ein Drittel 6 bis 20 Stunden und 23 %
zwischen 1 und 5 Stunden pro Monat aufwenden. Mehr als 20 Stunden pro Monat werden von 7 %
aufgewendet.

Diese Zahlen aus der Sportumfrage lassen keinen direkten Vergleich zu anderen Bereichen zu. Zudem
handelt es sich wie bei den anderen zitierten Umfragen um einmalige Erhebungen. Somit lassen
sich zum gegenwirtigen Zeitpunkt keine Aussagen tiber einen langerfristig moglichen Anstieg oder
Riickgang des freiwilligen Engagements machen. Die Gesundheitsbefragungen 2012 und 2017 des
Amts fur Statistik (Amt fiir Statistik 2014 und 2019) deuten jedenfalls nicht auf grofle kurzfristige
Verdnderungen hin (die Ergebnisse der Gesundheitsbefragung 2022 werden 2024 erwartet). In der
Befragung 2012 gaben 31,5% an, dass sie mindestens einmal wochentlich an einem Anlass von
einem Verein, Klub, einer politischen Partei, kulturellen Vereinigung oder anderen Gruppen, inklusive
religiésen, teilnehmen. In der Befragung 2017 stieg dieser Wert nur leicht auf 32,8 %. Ein bis drei Mal
pro Monat nahmen 2012 18,8 % teil (2017: 18,0 %), ein paar Mal pro Jahr oder seltener 26,4 % (2017:
28,3 %) und nie 23,2 % (2017: 20,9 %).

Normen und Werte der Zivilgesellschaft

Eine umfassende Studie zu den Normen und Werten der Zivilgesellschaft gibt es in Liechtenstein
bislang nicht. Verschiedene Studien und Befragungen erlauben es aber, zentrale Aspekte der wertori-
entierten Gesellschaft zu beleuchten.

Zwischenmenschliches Vertrauen

Die Frage nach dem grundlegenden Vertrauen in andere Menschen wurde in Liechtenstein im Rah-
men einer Abstimmungsumfrage erstmals gestellt (Milic/Rochat 2022). Dabei gab die grofie Mehrheit
der Befragten an, dass man den meisten Menschen sehr (17 %) oder eher (66 %) vertrauen kann. Die
Ansicht, dass man den meisten anderen Menschen gar nicht vertrauen kann, wurde nur von ganz
wenigen Personen geteilt (1 %).

Vom zwischenmenschlichen Vertrauen kann die Frage nach dem Vorhandensein von personlichen
Vertrauenspersonen unterschieden werden. Im Liechtensteiner Kontext nahm sich erstmals Hagen
(2008) dieses Themas an, indem sie nach den Vertrauenspersonen im engeren Freundes- und erwei-
terten Bekanntenkreis fragte. Das Ergebnis deutet auf ein insgesamt grofies Sozialkapital in Liechten-
stein hin. Nur 5% der Befragten gaben an, dass sie praktisch niemanden in ihrem Freundeskreis
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hétten, an den sie sich in Krisen und Notlagen wenden kénnten. Zudem eruierte sie, dass 13 % der
Befragten keine Bekannten - also Personen, die man zumindest manchmal triftt - haben, auf die sie
sich im Krisenfall verlassen konnten. Neueren Datums sind die Angaben der Gesundheitsbefragung
2017 (Amt fiir Statistik 2019). Nur rund 2 % gaben an, dass sie mit keiner ihnen nahestehenden Person
wirklich @iber personliche Probleme reden konnen. Vier von fiinf Befragten sagten demgegeniiber,
dass sie sogar mehrere solche Personen hatten, wahrend sich 18 % auf eine Person verlassen konnen.
Auf dhnliche Werte kommen Milic et al. (2024). Gemaf ihrer Erhebung haben 8 % der Einwohner:in-
nen Liechtensteins niemanden, der ihnen in Krisen, Schwierigkeiten und Notlagen mit Rat, Hilfe und
Unterstiitzung zur Seite stehen wiirde. Bemerkenswert ist dabei, dass mehr als die Halfte von ihnen
sagen, dass dies fiir sie kein Problem sei.

Soziale Unterstitzung

In den Gesundheitsbefragungen des Amts fiir Statistik wurde auch die sogenannte Oslo-Skala erho-
ben, welche die wahrgenommene soziale Unterstiitzung der Befragten misst. Gemafd der Befragung
von 2017 kann rund die Halfte der befragten Liechtensteiner:innen auf starke Unterstiitzung zéhlen
(Amt fiir Statistik 2019: 103). Dieser Wert ist klar hoher als noch fiinf Jahre zuvor (36 %, Amt fiir
Statistik 2014: 97). Damals konnten mit 52 % mehr als die Halfte auf eine mittlere Unterstiitzung
abstellen (2017: 42 %). Eine geringe soziale Unterstiitzung erlebten 2017 rund 8 % und 2012 rund 12 %.

Geflihl der Einsamkeit

Gemifl der Gesundheitsbefragung 2017 fithlt sich der tiberwiegende Anteil der Befragten nie einsam
(72 %). Dieser Wert lag fiinf Jahre zuvor fast gleich hoch (73 %). Rund ein Viertel fiihlt sich aber
zumindest manchmal einsam (jeweils 25 %). Ziemlich oder sehr héufig einsam fiihlt sich geméf3 ihren
eigenen Aussagen also nur eine kleine Minderheit der Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner (je-
weils weniger als 3 %). Zwischen den beiden Befragungen gab es insgesamt somit kaum Unterschiede
(Amt fur Statistik 2014; 2019) und auch in einer neueren Umfrage stimmte nur eine Minderheit der
Aussage zu, dass sie sich haufig einsam fiihlt (Milic et al. 2024).

Verbundenheit mit Liechtenstein

In Liechtenstein ist die gefiihlte Verbundenheit mit der Gesellschaft und dem Land stark ausgepragt.
In einer Umfrage aus dem Jahr 2024 gaben 76 % der Befragten an, dass sie sich der Gesellschaft
zugehorig fiihlen. Ferner gaben 50 % der Befragten an, dass sie sich sehr stark mit dem Land
verbunden fiihlen. Weitere 36 % fiihlen sich eher stark mit Liechtenstein verbunden. Doch nicht
nur die Identifikation mit dem Land, sondern auch mit der Wohngemeinde ist hoch. 35 % &dufierten
eine starke und 41 % eine eher starke Verbundenheit - insgesamt also 76 %. Diese Werte liegen klar
hoher als gegeniiber der Region Rheintal (62 %) oder Europa (60 %) (Milic et al. 2024, siehe auch
Frommelt/Rochat 2022).
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Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Der gesellschaftliche Zusammenhalt wird in Liechtenstein auch nach der Corona-Pandemie insgesamt
als gut bewertet. In fiinf Umfragen des Liechtenstein-Instituts zwischen 2019 und 2024 duflerten sich
jeweils zwischen 61 und 78 % der Befragten dahingehend (Abbildung 17.1). Trotz konstant hoher
Werte fanden allerdings in einer Umfrage im Januar 2023 60 % der Befragten, der gesellschaftliche
Zusammenhalt sei in den vergangenen Jahren eher zuriickgegangen. Weitere 15 % teilen die Ansicht,
er sei sogar stark zuriickgegangen.

Abbildung 17.1:  Einschitzung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Liechtenstein (Anteil Bewertung mit ,,gut®)
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Quelle: Umfragen des Liechtenstein-Instituts.

Von denjenigen, die in den letzten Jahren einen Riickgang des gesellschaftlichen Zusammenhalts
wahrgenommen haben, sagten iiber 90 %, dass die Menschen heutzutage primér ihre eigenen Interes-
sen verfolgen wiirden. Zudem monierten 88 % in der erwidhnten Umfrage, die Corona-Pandemie und
die damit verbundenen Fragen, beispielsweise zur Wirkung der Impfung, habe die Gesellschaft nach-
haltig polarisiert. Ferner gaben etwa vier von fiinf Befragten an, dass die Haltungen und Einstellungen
bei einem wachsenden Teil der Bevolkerung immer extremer wiirden und dass die vielen Probleme
der Welt auch auf die Stimmung in Liechtenstein drickten. Zusammengefasst zeigt sich, dass der
gesellschaftliche Zusammenhalt zwar insgesamt gut ist, dass es aber durchaus Wahrnehmungen eines
sinkenden Zusammenbhalts gibt, die nicht zuletzt auch auf internationale Entwicklungen zuriickzufiih-
ren sind (siehe hierzu auch Milic et al. 2024).

Institutionenvertrauen

Das Vertrauen in die Institutionen ist in Liechtenstein hoch. Wie verschiedene Umfragen des Liech-
tenstein-Instituts seit 1997 gezeigt haben, ist vor allem das Vertrauen in das Fiirstenhaus und die
Gerichte sehr hoch. Etwas tiefer, aber nach wie vor auf hohem Niveau, bewegt sich das Vertrauen
in die Regierung und den Landtag. Weniger Vertrauen wird im Durchschnitt demgegentiber den
politischen Parteien und den Medien entgegengebracht (siehe auch den Beitrag ,,Politische Kultur® in
diesem Handbuch).
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Demokratiezufriedenheit

Neben dem Vertrauen in die Institutionen kann auch die Zufriedenheit mit der Demokratie Anhalts-
punkte fiir den Zustand einer Zivilgesellschaft und das darin enthaltene Sozialkapital liefern. In Liech-
tenstein ist die durchschnittliche Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie insgesamt
hoch. Sie wird seit 1997 vom Liechtenstein-Institut immer wieder abgefragt. Dabei haben nie weniger
als zwei Drittel der Befragten eine sehr oder eher hohe Zufriedenheit geduflert (siehe auch den Beitrag
»Politische Kultur® in diesem Handbuch).

Vereinsmitgliedschaften und soziale Einbettung

Inwieweit die Mitgliedschaft in zivilgesellschaftlichen Vereinigungen und das damit einhergehende
freiwillige Engagement auf die Werte und Normen einer Gesellschaft sowie die individuellen Wahr-
nehmungen einwirken, ist bislang in Liechtenstein nicht umfassend untersucht worden. Die Bevolke-
rungsbefragung in der Gemeinde Mauren-Schaanwald von Rochat und Frommelt (2021) gibt aber
mindestens Hinweise auf relevante Effekte. So korreliert die Mitgliedschaft in lokalen Vereinen mit
der Haufigkeit der Teilnahme am Dorfleben sowie dem Gefiihl der Integration in der Gemeinde.
Dariiber hinaus zeigen die Autoren, dass sich Vereinsmitglieder in der Gemeinde insgesamt wohler
fithlen, zufriedener sind mit dem Leben in der Gemeinde und das soziale Klima besser bewerten.
Damit nicht genug, sie fithlen sich auch besser informiert tiber die Beschliisse des Gemeinderates
sowie iiber anstehende Projekte und Veranstaltungen. Schliefilich sind Vereinsmitglieder auch haufiger
der Ansicht, dass sie gut durch den Gemeinderat vertreten werden.

Alle diese Erkenntnisse beruhen auf einer einzelnen Umfrage aus einer einzigen Gemeinde. Zudem
gibt die Studie keine Hinweise auf mogliche Kausalititen. So bleibt beispielsweise unklar, ob die
Mitgliedschaft in einem lokalen Verein ursdchlich ist fiir eine als gut wahrgenommene Integration
in der Gemeinde oder ob ein Gefiihl von Integration nicht viel eher Voraussetzung ist, um sich tiber-
haupt in einem lokalen Verein zu engagieren. Gleichwohl bietet die Einzelfallstudie solide Hinweise
auf eine enge Verflechtung zwischen der freiwilligen Teilnahme in einer lokalen Vereinigung und
dem Wohlbefinden, der Wahrnehmung sowie dem Vertrauen in die lokale Gemeinschaft. In diesem
Kontext sind auch die in offenen Kommentaren wiederholt geduflerten Wiinsche nach mehr Raumen
des ungezwungenen Austauschs, einem Dorfkern, Ruhe- und Brunnenplitzen, aber auch die gute
Bewertung bestehender Anlagen und Spielplitze zu erwédhnen. Solche niederschwelligen Angebote
ermoglichen Begegnungen, fordern den gegenseitigen Austausch, schaffen Empathie und konnen
einem Gefiihl fiir die Gemeinschaft und der gegenseitigen Verantwortung Vorschub leisten.

Einflussmoglichkeiten der Zivilgesellschaft in Liechtenstein
Zivilgesellschaftliches Engagement findet in unterschiedlichen Formen statt und die zivilgesellschaft-
lichen Vereinigungen und Bewegungen Liechtensteins konnen auf eine Vielzahl von Moglichkeiten

zuriickgreifen, mit denen sie sich Einfluss und Gehor verschaffen kénnen. Neben der Teilnahme an
Wahlen und/oder Volksabstimmungen stehen ihnen auch die direktdemokratischen Instrumente zur
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Verfiigung. Sie konnen beispielsweise Initiativen und Referenden lancieren oder eine Petition einrei-
chen (siehe Beitrage ,Volk und Volksrechte®; ,Wahlsystem und Wahlen® und ,Volksabstimmungen® in
diesem Handbuch). Diese Mittel konnen direkt von zivilgesellschaftlichen Vereinigungen ergriffen
werden oder iiber die Kooperation mit einem Verband oder einer Interessengruppe, welche das poli-
tische System regelmafig zu beeinflussen versucht (siehe Beitrag ,Verbande® in diesem Handbuch).
Tatsdchlich wurden seit 1919 etwa ein Viertel der Initiativen sowie mehr als die Halfte der Referenden
von Biirger:innen oder speziell gegriindeten Komitees ergriffen, wihrend hinter etwa drei von zehn
Initiativen und Referenden Vereine und/oder Verbinde standen (siehe Beitrag ,Volksabstimmungen®
in diesem Handbuch).

Auch die Beeinflussung der Offentlichkeit iiber die Medien ist ein Mittel, mit dem sich die Zivilgesell-
schaft in die 6ffentliche Debatte einmischen und damit allenfalls die politische Entscheidungsfindung
beeinflussen kann. Unter anderem sind hier die Leserbriefe in den Zeitungen zu erwéhnen, eine
Moglichkeit zur Meinungsdufierung, von welcher in Liechtenstein rege Gebrauch gemacht wird.
Die Unabhéngigkeit der Medien und deren Berichterstattung in Liechtenstein werden aber zuweilen
infrage gestellt, da sie mit politischen Parteien in Verbindung standen oder nach wie vor stehen (siche
Beitrag ,Medien und 6ffentliche Kommunikation® in diesem Handbuch).

Dariiber hinaus kann sich die Zivilgesellschaft, respektive ihre Vereinigungen, via formelle oder
informelle Kontakte mit politisch-administrativen Entscheidungstrigern Gehor verschaffen. So gibt
es beispielsweise jedes Jahr den NGO-Dialog, bei dem sich das Amt fiir Auswértige Angelegenhei-
ten (AAA) mit ,in Liechtenstein titigen zivilgesellschaftlichen Organisationen (NGOs)“® zu einem
Menschenrechtsthema austauschen. Beeinflussung kann schliefllich auch {iber direkte, persénliche
Kontakte oder durch gezielte Mobilisierung von Mitgliedern geschehen. Im Kleinstaat sind die Wege
kurz und das Milizsystem fordert die Verwurzelung von Parlamentsmitgliedern und kommunalen
Amtstragern in der breiteren Gesellschaft. Empirische Belege fiir solche informellen Einflussnahmen
und ihre Erfolge oder Misserfolge fehlen fiir Liechtenstein aber bislang.

Internationaler Vergleich

Die Anzahl Vereine im Verhiltnis zu den Einwohner:innen international zu vergleichen, ist ein
schwieriges Unterfangen, da keine Meldepflicht bzw. Eintragungspflicht fiir Vereine in Liechtenstein
besteht und daher die Gesamtzahl lediglich eine unvollstindige Schétzung darstellt. Gleich verhalt
es sich in der Schweiz, wo es Schétzungen zufolge zwischen 150.000 und 200.000 Vereine gibt.
Registriert waren gemaf3 Goebel und Schulz (2018: 208) im Jahr 2010 76.438 Vereine. In Deutschland
hingegen besteht ein Vereinsregister, bei welchem sich die Vereine eintragen miissen und in welchem
2016 603.886 Vereine eingetragen waren (Krimmer 2019: 5). Die obligatorische Registrierung hat
den Vorteil, dass auch Verdnderungen in der Vereinslandschaft besser beobachtet werden konnen
und Aussagen zu den Entwicklungen tber die Zeit gemacht werden kénnen. So kann mit dem

10 https://www.llvli/de/landesverwaltung/amt-fuer-auswaertige-angelegenheiten/themen/menschenrechte-und-humanitae
res-voelkerrecht/ngodialog.
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sogenannten ZiviZ-Survey belegt werden, dass die organisierte Zivilgesellschaft in Deutschland in den
letzten Jahren nicht zuriickgegangen ist, sondern im Gegenteil angewachsen ist (Priemer et al. 2017).

Mit Blick auf international agierende Organisationen weist die Global Civil Society Database der
Union of International Associations (UIA) in Liechtenstein sieben, in Osterreich 667, der Schweiz
1.644 und in Deutschland 2.089 Organisationen aus." Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass alle
global orientierten, zivilgesellschaftlichen Organisationen erfasst sind.

International besonders gut vergleichbar sind demgegentiber Daten von Gesundheitsbefragungen. Die
Liechtensteiner Befragungen finden seit 2012 alle fiinf Jahre statt und werden vom Amt fiir Statistik
und dem Amt fiir Gesundheit zusammen mit dem schweizerischen Bundesamt fiir Statistik durchge-
fithrt (dort seit 1992). Die Fragen orientieren sich am European Health Interview System (EHIS),
womit ,die Ergebnisse international vergleichbar [sind]*!? Fiir einen Vergleich mit mehreren Lindern
bietet sich fiir den vorliegenden Beitrag jedoch einzig der Index der sozialen Unterstiitzung an. Dabei
zeigt sich, dass in Liechtenstein relativ viele Menschen auf eine starke soziale Unterstiitzung zéhlen
kénnen (Abbildung 17.2). Von 33 europdischen Staaten erreicht Liechtenstein den siebthdchsten Wert.
Auf ganz dhnliche Werte kommt die Schweiz, wihrend in Osterreich noch etwas mehr Personen auf
eine starke Unterstiitzung abstellen konnen. Zwischen Liechtenstein und Osterreich reiht sich das
EWR-Land Norwegen ein.

Abbildung 17.2:  Soziale Unterstiitzung in Liechtenstein (Index) im europdischen Vergleich, 2017-2019
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Quelle: Amt fiir Statistik (2019), Bundesamt fiir Statistik", Eurostat"

11 https://uia.org/data/geo/.

12 https://www.lvli/de/medienmitteilungen/gesundheitsbefragung-in-liechtenstein.

13 https://www.portal-stat.admin.ch/sgb2017/files/de/02f xml.

14 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_ehis_ssld__custom_8501868/default/table?lang=en.
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Die Gesundheitsbefragungen erlauben weitere Vergleiche zwischen der Schweiz und Liechtenstein. Da
das liechtensteinische Amt fiir Statistik noch keine Daten der Befragung 2022 veréffentlicht hat, muss
sich der Vergleich auf die Befragungen 2012 und 2017 beschranken. Dabei fillt zunéchst auf, dass in
Liechtenstein bedeutend groflere Anteile der Befragten mindestens einmal pro Woche an Anldssen von
Vereinen, Klubs etc. teilnehmen als in der Schweiz (Tabelle 17.2). Die Unterschiede betragen jeweils
mehr als 10 Prozentpunkte. Demgegeniiber nimmt in der Schweiz mehr als die Halfte nie teil, wahrend
dies in Liechtenstein nur rund ein Viertel ist.

In beiden Landern kann die iiberwiegende Mehrzahl der Befragten auf Vertrauenspersonen zihlen,
mit denen sie jederzeit iiber personliche Probleme reden kénnten. In Liechtenstein konnen sich etwas
mehr Befragte auf mehrere Personen abstiitzen, wihrend Schweizer:innen etwas hiufiger eine einzige
solche Vertrauensperson haben. In beiden Landern gibt es schliefllich kleine Minderheiten zwischen
2 und 4 %, die keine Vertrauenspersonen haben. Daran anschlieffend scheint auch das Problem
der Einsamkeit insgesamt ein eher untergeordnetes Problem zu sein. Sieben von zehn Personen in
Liechtenstein und sechs von zehn Befragte in der Schweiz fithlen sich nie einsam. Sehr oder ziemlich
héufig einsam fithlen sich zwischen 2 und 5 %.

Tabelle 17.2:  Soziale Teilhabe, Vertrauenspersonen und Einsamkeitsgefiihle in Liechtenstein und der Schweiz (in %)

Liechtenstein Schweiz Liechtenstein Schweiz

2012 2012 2017 2017
Soziale Teilhabe!®
1 Mal pro Woche oder mehr 315 20.0 32.8 18.9
Etwa 1 bis 3 Mal pro Monat 18.8 17.4 18.0 17.5
Ein paar Mal pro Jahr oder seltener 26.4 11.4 283 7.1
Nie 23.2 51.3 20.9 56.5
Vertrauenspersonen'®
Ja, mehrere Personen 72.1 69.0 79.9 72.4
Ja, eine Person 25.3 26.7 18.0 23.7
Nein 2.6 4.3 2.1 3.9
Einsamkeitsgefiihl'”
Nie 72.9 63.9 71.9 61.4
Manchmal 24.9 31.6 253 33.7
Ziemlich haufig 1.3 2.8 1.7 3.2
Sehr héufig 1.0 1.6 1.1 1.7

Quelle: Amt fiir Statistik (2019; 2014), Bundesamt fiir Statistik'®

Erlduterungen: Alle Angaben in %. Daten der sozialen Teilhabe 2012 in der Schweiz beziehen sich auf das Jahr 2015.

15 Die Fragestellung lautete: ,Wie hiufig nehmen Sie an einem Anlass von einem Verein, Klub, einer politischen Partei,

kulturellen Vereinigungen oder anderen Gruppen teil (religiose eingeschlossen)?

16 Die Fragestellung lautete: ,Gibt es unter den Personen, die Ihnen nahestehen, jemanden, mit der Sie wirklich jederzeit

tiber personliche Probleme reden konnen?*
17 Die Fragestellung lautete: ,Wie hdufig kommt es vor, dass Sie sich einsam fithlen?“

18 https://www.portal-stat.admin.ch/sgb2017/files/de/02f.xml.
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Der Vergleich innerhalb der Lander iiber die Zeit offenbart insgesamt eher kleine Verschiebungen.
Dies diirfte zwar auch auf die relativ geringe Zeitspanne von fiinf Jahren zwischen den beiden Befra-
gungen zuriickzufiihren sein, aber die Ahnlichkeit der Werte zwischen 2012 und 2017 ist gleichwohl
offensichtlich. Die grofite Verdnderung zwischen 2012 und 2017 zeigt sich in Liechtenstein bei der
Frage nach den Vertrauenspersonen. Wiahrend 2012 noch 72 % angaben, dass sie mehrere Vertrauens-
personen haben, liegt dieser Anteil 2017 bei knapp 80 %.

Nicht nur hinsichtlich der sozialen Unterstiitzung, sondern auch mit Blick auf die Meinungen gegen-
iiber dem Staat belegt Liechtenstein einen Spitzenrang. So ist die Zufriedenheit mit dem Funktionie-
ren der Demokratie und das Vertrauen in die politischen Institutionen in Liechtenstein (wie auch
in der Schweiz) im internationalen Vergleich sehr hoch (siehe Beitrag ,Politische Kultur® in diesem
Handbuch).

Fazit

Die aktive Zivilgesellschaft ist eine Stiitze der freiheitlichen Demokratie. Diese Stiitze scheint in
Liechtenstein stark und bestdndig. So lassen die vorangegangenen empirischen Ausfithrungen zu den
Vereinen und sozialen Bewegungen, dem sozialen Kapital, dem zwischenmenschlichen Vertrauen,
dem Vertrauen in die Institutionen sowie weiteren Indikatoren den Schluss zu, dass in Liechtenstein
eine aktive, lebendige und systemstabilisierende Zivilgesellschaft vorhanden ist.

Die Zivilgesellschaft ist jedoch kein statisches Konstrukt. Stattdessen diirften international beobacht-
bare Entwicklungen auch in Liechtenstein ihren Niederschlag finden und die Zivilgesellschaft weiter-
hin beeinflussen. Ein verdndertes Freizeitverhalten, groflere Mobilitat und Flexibilitit, digitale Kom-
munikationskanile, die Individualisierung und die Vermeidung von Bindungen, Abhéingigkeiten und
Verpflichtungen, die zunehmende Erwerbstatigkeit von Frauen sowie die groflen Themenverschiebun-
gen weg von der bauerlichen Agrarwirtschaft hin zur modernen Dienstleistungsgesellschaft sind nur
einige Beispiele, die zu Verdnderungen des ehrenamtlichen Engagements und der Wahrnehmung der
Zivilgesellschaft fithren konnen. Ebenfalls in Liechtenstein bislang nicht systematisch untersucht wur-
de der Einfluss der Migration auf die Zivilgesellschaft. Obwohl 34 % der Liechtensteiner Bevolkerung
nicht liechtensteinischer Staatsangehdrigkeit ist, fehlen Daten dahingehen, ob das zivilgesellschaftliche
Engagement von Zugewanderten anders aussicht oder ob das Vereinswesen zu einer schnelleren
und leichteren Integration fiihrt. Andererseits gibt es auch keine handfesten empirischen Hinweise
dahingehend, dass die Migration den gesellschaftlichen Zusammenhalt negativ beeinflusst hat oder
dass Parallelgesellschaften entstanden sind.

Ziviles Engagement und Sozialkapital werden in Liechtenstein mit all diesen Entwicklungen vermut-
lich nicht weniger, sondern vielmehr anders ausgestaltet sein. Wahrend eher ,traditionell“ organisierte
Vereine mit ihren Strukturen und Themensetzungen allenfalls vor Herausforderungen stehen, kénnen
gleichzeitig neue Formen der Vereinigung und des Engagements entstehen, die auch weniger orts-
und zeitgebunden sein konnten. Was diese qualitativen Verdnderungen fiir die Demokratie und die
Gesellschaft Liechtensteins langfristig aber konkret bedeuten, bleibt vorerst unklar und muss weiter
erforscht und beobachtet werden.

498

- am 20.01.2026, 08:30:17.


https://doi.org/10.5771/9783845299006-477
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

17 Zivilgesellschaft

Dabei ist darauf zu achten, dass keine isolierte und homogene zivilgesellschaftliche Milieus entstehen,
sondern dass diese Milieus in Beziehung zueinander stehen und sich gegenseitig befruchten konnen.
Durch die Mitgliedschaft in mehreren sozialen Vereinigungen und die Kontaktpflege iiber die Gren-
zen der einzelnen Assoziationen hinweg kann die Zivilgesellschaft eine positive Wirkung fiir das ganze
Land entfalten.
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www.fbp.li; wwwyu-online.li; www.freieliste.li; www.du4.li; www.dplli; www.mim-partei.li: Websites

der Parteien.
wwwvaterland.li; www.radio.li; www.1fLli; www.lie-zeit.li/: Websites der wichtigsten Medien.

www.ec.europa.eu/eurostat: Eurostat-Website mit Daten des European Health Interview System
(EHIS).

Verwandte Beitrage im Handbuch Politisches System

Verbande - Politische Kultur - Parteien — Volk und Volksrechte — Medien und offentliche Kommuni-

kation.

502

- am 20.01.2026, 08:30:17.


https://www.fbp.li
https://www.vu-online.li
https://www.freieliste.li
https://www.du4.li
https://www.dpl.li
https://www.mim-partei.li
https://www.vaterland.li
https://www.radio.li
https://www.1fl.li
https://www.lie-zeit.li
https://www.ec.europa.eu/eurostat
https://doi.org/10.5771/9783845299006-477
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.fbp.li
https://www.vu-online.li
https://www.freieliste.li
https://www.du4.li
https://www.dpl.li
https://www.mim-partei.li
https://www.vaterland.li
https://www.radio.li
https://www.1fl.li
https://www.lie-zeit.li
https://www.ec.europa.eu/eurostat

	Einleitung
	Historie
	Rechtliche Grundlagen
	National
	International
	Einschränkungen

	Theoretischer Rahmen
	Zivilgesellschaft als Teil der Gesellschaft
	Zivilgesellschaft als eine Art von Gesellschaft
	Zivilgesellschaft als öffentlicher Raum

	Empirische Befunde
	Vereinigungen der Zivilgesellschaft
	Vereine
	Soziale Bewegungen
	Stiftungen
	Nichtregierungsorganisationen
	Freiwilliges Engagement

	Normen und Werte der Zivilgesellschaft
	Zwischenmenschliches Vertrauen
	Soziale Unterstützung
	Gefühl der Einsamkeit
	Verbundenheit mit Liechtenstein
	Gesellschaftlicher Zusammenhalt
	Institutionenvertrauen
	Demokratiezufriedenheit

	Vereinsmitgliedschaften und soziale Einbettung
	Einflussmöglichkeiten der Zivilgesellschaft in Liechtenstein

	Internationaler Vergleich
	Fazit
	Literatur und Quellen
	Internetlinks
	Verwandte Beiträge im Handbuch Politisches System


